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Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter  
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Berlin, 18. Februar 2026 

 
Herrn 
Jan Lehmann, MdA 
Rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
Niederkirchnerstraße 5 
10117 Berlin 
 
jan.lehmann@spd.parlament-berlin.de, post@jan-lehmann.de 

 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes 

(Freiwilliges Hinausschieben der Regelaltersgrenze bis zum 68. Lebensjahr)  

 

 

Sehr geehrter Herr Lehmann, 

 

mit Befremden haben wir dem TAGESSPIEGEL von heute („SPD blockiert Richter, weil 

ihr Urteile nicht passen“) entnommen, aus welchen sachfremden Gründen der 

Gesetzgeber bislang aufgehalten wird. Der Artikel bestätigt bisherige Vermutungen. 

 

Es wird viel über die bedenklichen Zustände des Rechtsstaats in anderen Ländern der 

Europäischen Union gesprochen, sei es früher in der Republik Polen, sei es aktuell in 

Ungarn, und es muss – da werden Sie mir sicher zustimmen – jeder Eindruck vermieden 

werden, dass in Berlin vergleichbare Zustände herrschen. Ein solcher Eindruck entsteht 

allerdings, sobald die Annahme berechtigt ist, die Frage des Ob oder des Wie einer 

Regelung zum Hinausschieben der Regelaltersgrenze hinge am Geburtsjahr einzelner 

Richterinnen oder Richter. 

 

Wir fordern erneut die Möglichkeit ein, die Lebensarbeitszeit freiwillig zu verlängern, die 

es in vielen anderen Bundesländern längst gibt. Anderenfalls entstehen auch 

Steuerschäden in Millionenhöhe durch vermeidbare Pensionsausgaben, die durch die 

Verabschiedung des längst vorliegenden Gesetzentwurfs noch vor der Neuwahl des 

Abgeordnetenhauses abgewendet werden sollten. 

 

Wir haben uns auch an den rechtspolitischen Sprecher Ihres Koalitionspartners gewandt.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Dr. Robert Ullerich)       


